
Beschluss: 
 
Im Rahmen der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens zur Übernahme der 
Dienstleistung „Elektronische Abrechnung von Parkvorgängen auf öffentlichen Parkplätzen der 
Stadt Halle (Saale)“ wird gegenüber potenziellen Anbietern kommuniziert sichergestellt, 
dass die Datenhoheit über die Parkraumdaten (Dauer und Ort des Parkvorgangs) auch in 
Zukunft bei der Stadt Halle (Saale) liegt liegen soll. 
 


